
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Entwurf des Wohnungspolitischen Konzeptes 2018 wird im Punkt 4.1 unter Auftrag, nach 
dem 1. Satz um folgenden Satz ergänzt: 
 
Dies gilt insbesondere bei Konzeptvergaben, bei öffentlicher Förderung von Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen bzw.  
beim Abschluss von Erbbaupachtverträgen mit den Bauträgern. 


